
Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb 
 

Direktoren: Prof. Dr. Josef Drexl (Geschäftsführung), Prof. Dietmar Harhoff, Ph.D. 

Herzog-Max-Str. 4, 80333 München, Tel. +49 89 24246-0, institut@ip.mpg.de, www.ip.mpg.de 

 
      Prof. Dr. Josef Drexl, 

LL.M. (Berkeley) 
Geschäftsführender Direktor 

Tel.:+49 89 24246-434 
Fax:+49 89 24246-507 

josef.drexl@ip.mpg.de 

 

München, den 10. Dezember 2025 

Grundlagen- und Schwerpunktseminar (SPB 3) – „Seminar im Datenwirt-
schaftsrecht“ im SS 2026 
 
 
Im Sommersemester 2026 biete ich ein Grundlagen- und Schwerpunktbereichssemi-
nar im Datenwirtschaftsrecht an.  
 
Termine (verblockt):  Beginn:  27. Mai 2026, 9.00 Uhr 
   Ende:       30. Mai 2026, 17.00 Uhr 
 
Ort:    MPI für Innovation und Wettbewerb 

Herzog-Max-Straße 4 
   80333 München 
 
Vorbesprechungstermin: 6. Februar 2026, 18 Uhr 
    MPI, Herzog-Max-Str. 4, Raum 207 
 
Das Seminar behandelt aktuelle Fragestellungen im Querschnittsgebiet der Fächer 
des Schwerpunktbereichs 3 (insbes. Immaterialgüterrecht und Kartellrecht) mit dem 
Datenwirtschaftsrecht. Es werden insgesamt 15 Themen angeboten. Studierende aus 
dem Schwerpunktbereich werden bevorzugt behandelt. 
 
Folgende Themen werden vergeben: 
 

• Zur Anwendung der Text- and Data-Mining-Ausnahme auf die Nutzung von 
urheberrechtlich geschützten Werken zum Zwecke der Entwicklung von 
künstlicher Intelligenz  

• Erfüllt die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken zum Zwecke 
der Entwicklung von künstlicher Intelligenz den Tatbestand der Vervielfälti-
gung und/oder der öffentlichen Wiedergabe? 

• Zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit der Ergebnisse generativer künstli-
cher Intelligenz nach geltendem Recht 
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• Zur Notwendigkeit immaterialgüterrechtlichen Schutzes für die Erzeugnisse 
generativer künstlicher Intelligenz 

• Mögliche Reformen zur Herstellung eines angemessenen Ausgleichs für Ur-
heberinnen und Urheber im Zeitalter generativer künstlicher Intelligenz 

• Genießen KI-Systeme immaterialgüterrechtlichen Schutz?  

• Schutz der Stimme von ausübenden Künstlern durch das Allgemeine Persön-
lichkeitsrecht und das Urheberrecht aus dem Blickwinkel des deutschen und 
europäischen Rechts 

• Maschine als Erfinder? Zur Anerkennung künstlicher Intelligenz als Erfinder 
im deutschen und europäischen Patentrecht 

• Zur Auslegung des Kriteriums des erfinderischen Schrittes bei KI-generierten 
Erfindungen 

• Zur dogmatischen Einordnung von Art. 3 Abs. 13 S. 1 und Abs. 14 Data Act: 
Grundlage eines Dateneigentumsrechts? 

• Ist dem Gesetzgeber die Abwägung des Datenzugangsrechts und des Ge-
schäftsgeheimnisschutzes in Kapitel 2 und 3 Data Act angemessen gelungen? 

• Das FRAND-System des Art. 8 Abs. 1 Data Act: Ein funktionstüchtiger An-
satz für das Teilen von Daten? 

• Selbstbevorzugung als Missbrauch nach der EuGH-Entscheidung in Google 
Shopping 

• Förderung von Interoperabilität mit Mitteln des Kartellrechts nach der EuGH-
Entscheidung in Android Auto 

• Der Google Ad-Tech-Fall der Kommission – auch ein Fall für die Anwendung 
des Digital Markets Act? 
 

Verbleibende Seminarplätze stehen Studierenden zur Verfügung, die entweder den 
Seminarschein im Rahmen des Magisterstudiengangs im deutschen Recht 
(LL.M.) oder den Grundlagenschein erwerben wollen. Für solche Bewerber können 
auch andere Themen im Lichte persönlicher Interessenschwerpunkte vergeben wer-
den. 
 
 
Informationen für Studierende des Schwerpunktbereichs 3: 
 
(1) Platzvergabe: Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Studienbüro. Hierzu ist 
eine Bewerbung innerhalb der vom Studienbüro gesetzten Fristen erforderlich. 
 
(2) Anmeldung zur Prüfung: Die Platzvergabe ersetzt nicht die Anmeldung zur 
schriftlichen Prüfung zum Schwerpunktbereich. Die Online-Anmeldung am Prü-
fungsamt erfolgt im Zeitraum vom 2. bis 23. Februar 2026.  
 
(4) Themenvergabe: Die Themenvergabe erfolgt am 12. März 2026 am Max-
Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Raum 224, zwischen 9.00 und 12.00 
Uhr. Die Studierenden haben hierzu persönlich zu erscheinen und die Ausgabe 
schriftlich zu bestätigen. Die Themen werden den Studierenden zugelost.  
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(5) Abgabe der Seminararbeit: Die Bearbeitungszeit beträgt 6 Wochen. Die Bear-
beitungszeit endet damit am 22. April 2026 um 24.00 Uhr. Für die Einhaltung der 
Frist reicht es, wenn die Arbeit entweder bis spätestens 23. April 2026 um 9.00 Uhr 
im Postfach des Veranstaltungsleiters am Max-Planck-Institut eingeht oder die Arbeit 
per Post an den Veranstaltungsleiter geschickt wird und die Sendung jedenfalls den 
Poststempel des 22. April 2026 trägt. 
 
(6) Exemplare: Die Arbeit ist in zwei Ausdrucken und einer digitalen Version (Zu-
sendung durch E-Mail an delia.zirilli@ip.mpg.de) einzureichen. 
  
 
Informationen für andere Studierende: 
 
(1) Platzvergabe: Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Studienbüro. Hierzu ist 
eine Bewerbung innerhalb der vom Studienbüro gesetzten Fristen erforderlich. 
 
(2) Voraussetzungen Grundlagenschein: Frühestens ab dem 4. Fachsemester. 
 
(3) Themenvergabe: Die Themenvergabe erfolgt Ende März individuell im Ge-
spräch mit den Studierenden. 
 
(4) Umgang: Der Umfang der Seminararbeiten darf 40.000 Zeichen – inklusive 
Leerzeichen und Fußnoten, aber ohne Deckblatt und Literaturverzeichnis – nicht 
überschreiten.  
 
(5) Abgabe: Termin für die Abgabe der Seminararbeiten ist der 18. Mai 2026 um 12 
Uhr. Die Arbeit ist in zwei Ausdrucken und einer digitalen Version (Zusendung 
durch E-Mail an delia.zirilli@ip.mpg.de) einzureichen. 
 
(6) Dauer des Vortrags: Der Vortrag soll 20 Minuten nicht überschreiten.  
  

Gez. Josef Drexl 
 


